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1) Neugefasst durch Bekanntmachung vom 09.09.1997 I S. 2296, zuletzt geändert durch durch Art. 3a Gesetz vom 13.04.2006 I S. 855

Inhaltsübersicht Vorläufiges Tabakgesetz – A.8

Vorläufiges Tabakgesetz1)

  

Inhaltsübersicht

§ 1 (weggefallen)
§ 2 (weggefallen)
§ 3 Tabakerzeugnisse
§ 4 (weggefallen)
§ 5  Bedarfsgegenstände
§ 6  Verbraucher
§ 7  Sonstige Begriffsbestimmungen
§§ 8-12 (weggefallen)
§ 13  Bestrahlungsverbot und Zulassungsermächtigung
§ 14  Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel
§ 15
§ 16  Kenntlichmachung
§ 17  Verbote zum Schutz vor Täuschung
§§ 18-19a (weggefallen)
§ 20  Verwendungsverbot und Zulassungsermächtigung
§ 21  Ermächtigungen
§ 22  Werbeverbote
§ 23 (weggefallen)
§ 24 (weggefallen)
§ 25 (weggefallen)
§§ 26-29 (weggefallen)
§ 30  Verbote zum Schutz der Gesundheit
§ 31  Übergang von Stoffen auf Tabakerzeugnisse
§ 32  Ermächtigungen
§§ 33/34 (weggefallen)
§ 35  Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren
§ 36  Ausnahmeermächtigungen für Krisenzeiten
§ 37  Zulassung von Ausnahmen
§ 38  Rechtsverordnungen in Dringlichkeitsfällen
§ 38a  Rechtsverordnungen zur Angleichung an Gemeinschaftsrecht
§ 39  Anhörung von Sachkennern
§ 40  Zuständigkeit für die Überwachung
§ 41  Durchführung der Überwachung
§ 42  Probenahme
§ 43  Duldungs- und Mitwirkungspflichten
§ 43a  Außenverkehr
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A.8 – Vorläufiges Tabakgesetz – § 1-3 

§ 44  Ermächtigungen
§ 45 (weggefallen)
§ 46  Landesrechtliche Bestimmungen
§ 46a  Gebühren
§ 46b  Unmittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht
§ 47  Verbringungsverbote
§ 47a  Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den  
  Europäischen Wirtschaftsraum
§ 47b  Vorübergehende Verbringungsverbote
§ 48  Mitwirkung von Zolldienststellen
§ 49  Ermächtigungen
§ 50  Ausfuhr
§ 51  Straftaten
§ 52  Straftaten
§ 53  Ordnungswidrigkeiten
§ 54  Ordnungswidrigkeiten
§ 55  Einziehung
§ 56  Straftaten
§ 57  Straftaten
§ 58  Ordnungswidrigkeiten
§ 59  Ordnungswidrigkeiten
§ 60  Ermächtigungen
§ 61  Einziehung
  Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kap. X Sachgebiet E Abschnitt III 
  (BGBl. II 1990, 889, 1089)

§ 1 (weggefallen)

§ 2 (weggefallen)

§ 3 Tabakerzeugnisse
 (1) Tabakerzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes sind aus Rohtabak oder unter Verwendung von Rohtabak 
hergestellte Erzeugnisse, die zum Rauchen, Kauen oder anderweitigen oralen Gebrauch oder zum Schnupfen 
bestimmt sind.
 (2) Den Tabakerzeugnissen stehen gleich:
1.  Rohtabak sowie Tabakerzeugnissen ähnliche Waren, die zum Rauchen, Kauen oder anderweitigen oralen 

Gebrauch oder zum Schnupfen bestimmt sind;
2.  Zigarettenpapier, Kunstumblätter und sonstige mit dem Tabakerzeugnis fest verbundene Bestandteile mit 

Ausnahme von Zigarrenmundstücken sowie Rauchfilter aller Art;
3.   Erzeugnisse im Sinne der Nummer 2, soweit sie dazu bestimmt sind, bei dem nicht gewerbsmäßigen Herstel-

len von Tabakerzeugnissen verwendet zu werden.
 
 (3) Als Tabakerzeugnisse gelten nicht Erzeugnisse im Sinne des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Nr. 1 zur Lin-
derung von Asthmabeschwerden.
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 § 4-12 – Vorläufiges Tabakgesetz – A.8

§ 4 (weggefallen)

§ 5 Bedarfsgegenstände
 (1) Bedarfsgegenstände im Sinne dieses Gesetzes sind:
1.  (weggefallen)
2.  Packungen, Behältnisse oder sonstige Umhüllungen, die dazu bestimmt sind, mit Tabakerzeugnissen in 

Berührung zu kommen;
3. bis 9. (weggefallen)

 (2) (weggefallen)

 (3) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Bundesministerium) wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates, soweit es erforderlich ist, um eine Gefährdung der Gesundheit zu verhüten, andere 
Gegenstände und Mittel des persönlichen oder häuslichen Bedarfs, von denen bei bestimmungsgemäßem oder 
vorauszusehendem Gebrauch auf Grund ihrer stofflichen Zusammensetzung, insbesondere durch toxikologisch 
wirksame Stoffe oder durch Verunreinigungen, gesundheitsgefährdende Einwirkungen auf den menschlichen 
Körper ausgehen können, den Bedarfsgegenständen gleichzustellen.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 6 Verbraucher
 (1) Verbraucher im Sinne dieses Gesetzes ist derjenige, an den Tabakerzeugnisse zur persönlichen Verwen-
dung oder zur Verwendung im eigenen Haushalt abgegeben werden.

 (2) Dem Verbraucher stehen gleich Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung sowie Gewerbe-
treibende, soweit sie in Absatz 1 genannte Erzeugnisse zum Verbrauch innerhalb ihrer Betriebsstätte beziehen.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 7 Sonstige Begriffsbestimmungen
 (1) Im Sinne dieses Gesetzes ist:
–  Herstellen:

–  das Gewinnen, Herstellen, Zubereiten, Be- und Verarbeiten; 
–  Inverkehrbringen:

–  das Anbieten, Vorrätighalten zum Verkauf oder zu sonstiger Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an 
andere; 

–  Behandeln:
–  das Wiegen, Messen, Um- und Abfüllen, Stempeln, Bedrucken, Verpacken, Kühlen, Lagern, Aufbewah-

ren, Befördern sowie jede sonstige Tätigkeit, die nicht als Herstellen, Inverkehrbringen oder Verzehren 
anzusehen ist;

–  Verzehren:
–  das Essen, Kauen, Trinken sowie jede sonstige Zufuhr von Stoffen in den Magen.

 (2) Dem gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen im Sinne dieses Gesetzes stehen das 
Herstellen, das Behandeln und die Abgabe in Genossenschaften oder sonstigen Personenvereinigungen für deren 
Mitglieder sowie in Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung gleich.

§§ 8 bis 12 (weggefallen)
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A.8 – Vorläufiges Tabakgesetz – § 13-16 

§ 13 Bestrahlungsverbot und Zulassungsermächtigung
 (1) Es ist verboten,
1.  bei Tabakerzeugnissen gewerbsmäßig eine nicht zugelassene Bestrahlung mit ultravioletten oder ionisieren-

den Strahlen anzuwenden;
2.  Tabakerzeugnisse gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen, die entgegen dem Verbot der Nummer 1 oder 

einer nach Absatz 2 erlassenen Rechtsverordnung bestrahlt sind.

 (2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
1.  soweit es mit dem Schutz des Verbrauchers vereinbar ist, eine solche Bestrahlung allgemein oder für be-

stimmte Tabakerzeugnisse oder für bestimmte Verwendungszwecke zuzulassen;
2.  soweit es zum Schutz des Verbrauchers erforderlich ist, bestimmte technische Verfahren für zugelassene 

Bestrahlungen vorzuschreiben.

§ 14 Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel
 (1) Es ist verboten, Tabakerzeugnisse gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen,
1.   wenn in oder auf ihnen Pflanzenschutzmittel im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, Düngemittel im Sinne 

des Düngemittelgesetzes, andere Pflanzen- oder Bodenbehandlungsmittel, Vorratsschutzmittel oder Schäd-
lingsbekämpfungsmittel (Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel) oder deren Abbau- oder Reaktionsprodukte 
vorhanden sind, die nach Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a festgesetzte Höchstmengen überschreiten;

2.   wenn in oder auf ihnen Pflanzenschutzmittel im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes vorhanden sind, die nicht 
zugelassen sind oder die bei den Tabakerzeugnissen oder deren Ausgangsstoffen nicht angewendet werden 
dürfen; dies gilt nicht, soweit für diese Mittel Höchstmengen nach Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a festgesetzt 
sind.

 
 (2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
1.  soweit es zum Schutz des Verbrauchers erforderlich ist,

a)   für Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel oder deren Abbau- und Reaktionsprodukte Höchstmengen fest-
zusetzen, die in oder auf Tabakerzeugnissen beim gewerbsmäßigen Inverkehrbringen nicht überschritten 
sein dürfen,

b)   das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen, bei denen oder bei deren Ausgangsstoffen bestimmte 
Stoffe als Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel angewendet worden sind, zu verbieten,

c)   Maßnahmen zur Entwesung, Entseuchung oder Entkeimung von Räumen oder Geräten, in denen oder 
mit denen Tabakerzeugnisse hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, von einer 
Genehmigung oder Anzeige abhängig zu machen sowie die Anwendung bestimmter Mittel, Geräte oder 
Verfahren bei solchen Maßnahmen vorzuschreiben, zu verbieten oder zu beschränken;

2.  soweit es mit dem Schutz des Verbrauchers vereinbar ist, Ausnahmen von dem Verbot des Absatzes 1 Nr. 2 
zuzulassen.

§ 15 (weggefallen)

§ 16 Kenntlichmachung
 (1) Die Anwendung der in Rechtsverordnungen nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 zugelassenen Bestrahlung ist kenntlich 
zu machen. Das Bundesministerium wird ermächtigt, in diesen Rechtsverordnungen die Art der Kenntlichma-
chung zu regeln sowie Ausnahmen von den Verpflichtungen zur Kenntlichmachung zuzulassen, soweit es mit dem 
Schutz der Verbraucherin oder des Verbrauchers vereinbar ist.
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 § 16-20 – Vorläufiges Tabakgesetz – A.8

 (2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zum Schutze der Verbraucherin 
oder des Verbrauchers erforderlich ist,
1.  Vorschriften über die Kenntlichmachung von Stoffen im Sinne des § 14 zu erlassen;
2.  vorzuschreiben, dass Tabakerzeugnissen bestimmte Angaben, insbesondere über die Anwendung der Stoffe, 

beizufügen sind.

§ 17 Verbote zum Schutz vor Täuschung
 (1) Es ist verboten,
1.  nicht zu Zwecken des § 3 geeignete Tabakerzeugnisse oder Tabakerzeugnisse, die entgegen den Vorschriften 

des § 31 hergestellt oder behandelt worden sind, als Tabakerzeugnisse gewerbsmäßig in den Verkehr zu 
bringen;

2.  
a)   nachgemachte Tabakerzeugnisse,
b)   Tabakerzeugnisse, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit von der Verkehrsauffassung abweichen und da-

durch in ihrem Wert, insbesondere in ihrem Genusswert, oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich 
gemindert sind oder

c)  Tabakerzeugnisse, die geeignet sind, den Anschein einer besseren als der tatsächlichen Beschaffenheit zu 
erwecken,

ohne ausreichende Kenntlichmachung gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen;
3. u. 4 (weggefallen)
5.   Tabakerzeugnisse unter irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung gewerbsmäßig in den Verkehr 

zu bringen oder für Tabakerzeugnisse allgemein oder im Einzelfall mit irreführenden Darstellungen oder 
sonstigen Aussagen zu werben. Eine Irreführung liegt insbesondere dann vor,
a)   wenn Tabakerzeugnissen Wirkungen beigelegt werden, die ihnen nach den Erkenntnissen der Wissen-

schaft nicht zukommen oder die wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert sind,
b)   wenn zur Täuschung geeignete Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen, Darstellungen oder sonstige 

Aussagen über die Herkunft der Tabakerzeugnisse, ihre Menge, ihr Gewicht, über den Zeitpunkt der 
Herstellung oder Abpackung, über ihre Haltbarkeit oder über sonstige Umstände, die für ihre Bewertung 
mitbestimmend sind, verwendet werden,

c)  wenn Tabakerzeugnissen der Anschein eines Arzneimittels gegeben wird.

 (2) (weggefallen)

§§ 18 bis 19a (weggefallen)

§ 20 Verwendungsverbot und Zulassungsermächtigung
 (1) Es ist verboten,
1.   bei dem gewerbsmäßigen Herstellen von Tabakerzeugnissen, die dazu bestimmt sind, in den Verkehr ge-

bracht zu werden, Stoffe zu verwenden, die nicht zugelassen sind;
2.   Tabakerzeugnisse gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen, die entgegen dem Verbot der Nummer 1 

hergestellt sind oder einer nach Absatz 3 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a erlassenen Rechtsverordnung nicht 
entsprechen;

3.   Stoffe, die bei dem gewerbsmäßigen Herstellen von Tabakerzeugnissen nicht verwendet werden dürfen, für 
eine solche Verwendung oder zur Verwendung bei dem Herstellen von Tabakerzeugnissen durch den Ver-
braucher gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen.
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A.8 – Vorläufiges Tabakgesetz – § 20-21  

 (2) Absatz 1 findet keine Anwendung
1.   auf Rohtabak, auf Stoffe, die dem Rohtabak von Natur aus eigen sind, auf Geruchs- und Geschmacksstoffe, 

die natürlicher Herkunft oder den natürlichen chemisch gleich sind,
2.   auf Verarbeitungshilfsstoffe im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches.
 
 (3) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
1.   soweit es mit dem Schutz des Verbrauchers vereinbar ist, Stoffe allgemein oder für bestimmte Tabakerzeug-

nisse oder für bestimmte Zwecke zuzulassen;
2.   soweit es zum Schutz des Verbrauchers erforderlich ist,

a)   Höchstmengen für den Gehalt an zugelassenen oder nach Absatz 2 nicht zulassungsbedürftigen Stoffen in 
Tabakerzeugnissen sowie Reinheitsanforderungen für diese Stoffe festzusetzen,

b)   Vorschriften über die Kenntlichmachung des Gehalts an zugelassenen Stoffen zu erlassen.

§ 21 Ermächtigungen
 (1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
1.   soweit es zum Schutz des Verbrauchers oder im Falle des Buchstabens f auch Dritter vor Gesundheitsschäden 

erforderlich ist,
a)  die Verwendung von Stoffen, die nach § 20 Abs. 2 keiner Zulassung bedürfen, sowie die Anwendung 

bestimmter Verfahren bei dem Herstellen oder Behandeln von Tabakerzeugnissen zu verbieten oder zu 
beschränken,

b)  Vorschriften über die Beschaffenheit und den Wirkungsgrad von Gegenständen oder Mitteln zur Verrin-
gerung des Gehaltes an bestimmten Stoffen in bestimmten Tabakerzeugnissen oder in deren Rauch zu 
erlassen, sowie die Verwendung solcher Gegenstände oder Mittel vorzuschreiben,

c)   Höchstmengen für den Gehalt an bestimmten Rauchinhaltsstoffen festzusetzen,
d)   vorzuschreiben, daß im Verkehr mit bestimmten Tabakerzeugnissen oder in der Werbung für bestimmte 

Tabakerzeugnisse Angaben über den Gehalt an bestimmten Rauchinhaltsstoffen zu verwenden sind,
e)   vorzuschreiben, unter welchen Voraussetzungen Angaben verwendet werden dürfen, die sich auf den 

Gehalt an bestimmten Stoffen in bestimmten Tabakerzeugnissen oder in deren Rauch, insbesondere 
Nikotin oder Teer, beziehen,

f)   vorzuschreiben, daß im Verkehr mit bestimmten Tabakerzeugnissen oder in der Werbung für bestimmte 
Tabakerzeugnisse Warnhinweise oder sonstige warnende Aufmachungen Sicherheitsvorkehrungen oder 
Ratschläge für die Gesundheit zu verwenden sind,

g)   das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen, die zum anderweitigen oralen Gebrauch als Rauchen oder 
Kauen bestimmt sind, zu verbieten,

h)   vorzuschreiben, dass der Hersteller oder der Einführer bestimmte Angaben, insbesondere über das 
Herstellen oder die Zusammensetzung von Tabakerzeugnissen, über die hierbei verwendeten Stoffe, 
über deren Funktion, über die Wirkungen dieser Stoffe in verbrannter oder unverbrannter Form sowie 
über die Bewertungen, aus denen sich die gesundheitliche Beurteilung ergibt, der zuständigen Behörde 
mitzuteilen hat,

i)   bestimmte Anforderungen und Untersuchungsverfahren, nach denen der Gehalt an bestimmten Stoffen in 
Tabakerzeugnissen oder in deren Rauch zu bestimmen ist, festzulegen,

j)   vorzuschreiben, dass die Prüfungen auf bestimmte Gehalte an Stoffen in Tabakerzeugnissen oder deren 
Rauch nur von dafür zugelassenen Prüflabors durchgeführt werden sowie die Anforderungen an diese 
Prüflabors, insbesondere hinsichtlich Eignungsprüfungen und laufender Schulung, festzulegen;

2.   soweit es zum Schutz der Verbraucherin oder des Verbrauchers vor Täuschung erforderlich ist, für bestimm-
te Tabakerzeugnisse vorzuschreiben,
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 § 21-29 – Vorläufiges Tabakgesetz – A.8

a)   dass auf den Packungen, Behältnissen oder sonstigen Umhüllungen, in denen sie in den Verkehr ge-
bracht werden, oder auf den Tabakerzeugnissen selbst Zeitangaben, insbesondere über den Zeitpunkt 
der Herstellung oder der Abpackung oder über die Haltbarkeit, oder Angaben über die Herkunft oder 
die Zubereitung anzubringen sind,

b)  dass Tabakerzeugnisse, die bestimmten Anforderungen an die Herstellung, Zusammensetzung oder Be-
schaffenheit nicht entsprechen, oder sonstige Tabakerzeugnisse von bestimmter Art oder Beschaffenheit 
nicht, nur unter ausreichender Kenntlichmachung oder nur unter bestimmten Bezeichnungen, sonstigen 
Angaben oder Aufmachungen in den Verkehr gebracht werden dürfen,

c)   dass sie unter bestimmten zur Irreführung geeigneten Bezeichnungen, Angaben oder Aufmachungen 
nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen und dass für sie mit bestimmten zur Irreführung geeigne-
ten Darstellungen oder sonstigen Aussagen nicht geworben werden darf.

 (2) Tabakerzeugnisse, die einer nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c erlassenen Rechtsverordnung nicht 
entsprechen, dürfen gewerbsmäßig nicht in den Verkehr gebracht werden.

§ 22 Werbeverbote
 (1) Es ist verboten, für Tabakerzeugnisse im Hörfunk oder im Fernsehen zu werben.
 
 (2) Es ist verboten, im Verkehr mit Tabakerzeugnissen oder in der Werbung für Tabakerzeugnisse allgemein 
oder im Einzelfall
1.  Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen, Darstellungen oder sonstige Aussagen zu verwenden,

a)  durch die der Eindruck erweckt wird, daß der Genuß oder die bestimmungsgemäße Verwendung von 
Tabakerzeugnissen gesundheitlich unbedenklich oder geeignet ist, die Funktion des Körpers, die Leis-
tungsfähigkeit oder das Wohlbefinden günstig zu beeinflussen,

b)  die ihrer Art nach besonders dazu geeignet sind, Jugendliche oder Heranwachsende zum Rauchen zu 
veranlassen,

c)  die das Inhalieren des Tabakrauchs als nachahmenswert erscheinen lassen;
2.  Bezeichnungen oder sonstige Angaben zu verwenden, die darauf hindeuten, daß die Tabakerzeugnisse natür-

lich oder naturrein seien.
Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Ausnahmen 
von dem Verbot der Nummer 2 zuzulassen, soweit es mit dem Schutz des Verbrauchers vereinbar ist.

 (3) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zum Schutz des Verbrauchers 
erforderlich ist, Vorschriften zur Durchführung der Verbote des Absatzes 2 zu erlassen, insbesondere
1.   die Art, den Umfang oder die Gestaltung der Werbung durch bestimmte Werbemittel oder an bestimmten 

Orten zu regeln,
2.   die Verwendung von Darstellungen oder Äußerungen von Angehörigen bestimmter Personengruppen zu 

verbieten oder zu beschränken.

§ 23 (weggefallen)

§ 24 (weggefallen)

§ 25 (weggefallen)

§§ 26 bis 29 (weggefallen)
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A.8 – Vorläufiges Tabakgesetz – § 30-32 

§ 30 Verbote zum Schutz der Gesundheit
Es ist verboten,
1.   Bedarfsgegenstände derart herzustellen oder zu behandeln, daß sie bei bestimmungsgemäßem oder voraus-

zusehendem Gebrauch geeignet sind, die Gesundheit durch ihre stoffliche Zusammensetzung, insbesondere 
durch toxikologisch wirksame Stoffe oder durch Verunreinigungen, zu schädigen;

2.   Gegenstände oder Mittel, die bei bestimmungsgemäßem oder vorauszusehendem Gebrauch geeignet sind, 
die Gesundheit durch ihre stoffliche Zusammensetzung, insbesondere durch toxikologisch wirksame Stoffe 
oder durch Verunreinigungen, zu schädigen, als Bedarfsgegenstände in den Verkehr zu bringen.

§ 31 Übergang von Stoffen auf Tabakerzeugnisse
 (1) Es ist verboten, Gegenstände als Bedarfsgegenstände, die dazu bestimmt sind, bei dem Herstellen, Behandeln 
oder Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen verwendet zu werden und dabei mit den Tabakerzeugnissen in Berüh-
rung zu kommen oder auf diese einzuwirken, gewerbsmäßig so zu verwenden oder für solche Verwendungszwecke 
in den Verkehr zu bringen, dass von ihnen Stoffe auf Tabakerzeugnisse oder deren Oberfläche übergehen, ausge-
nommen gesundheitlich, geruchlich und geschmacklich unbedenkliche Anteile, die technisch unvermeidbar sind.

 (2) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, 
soweit es mit dem Schutz des Verbrauchers vereinbar ist, für bestimmte Stoffe die Anteile festzusetzen, die als 
unbedenklich und unvermeidbar im Sinne des Absatzes 1 anzusehen sind. Das Bundesministerium kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit übertragen; das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
bedarf zum Erlaß solcher Rechtsverordnungen nicht der Zustimmung des Bundesrates.

§ 32 Ermächtigungen
 (1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, 
soweit es erforderlich ist, um eine Gefährdung der Gesundheit durch Bedarfsgegenstände zu verhüten, in den 
Fällen der Nummer 9b zur Unterrichtung des Verbrauchers,
1.   die Verwendung bestimmter Stoffe, Stoffgruppen und Stoffgemische bei dem Herstellen oder Behandeln von 

bestimmten Bedarfsgegenständen zu verbieten oder zu beschränken;
2.   vorzuschreiben, daß für das Herstellen bestimmter Bedarfsgegenstände oder einzelner Teile von ihnen nur 

bestimmte Stoffe verwendet werden dürfen;
3.   die Anwendung bestimmter Verfahren bei dem Herstellen von bestimmten Bedarfsgegenständen zu verbieten 

oder zu beschränken;
4.   Höchstmengen für Stoffe festzusetzen, die aus bestimmten Bedarfsgegenständen auf Verbraucher einwirken 

oder übergehen können oder die beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von bestimmten Be-
darfsgegenständen in oder auf diesen vorhanden sein dürfen;

5.   Reinheitsanforderungen für bestimmte Stoffe festzusetzen, die bei dem Herstellen bestimmter Bedarfsgegen-
stände verwendet werden;

6.   (weggefallen)
7.   vorzuschreiben, daß bestimmte Bedarfsgegenstände nur in Packungen oder Behältnissen in den Verkehr 

gebracht werden dürfen;
8.   im Verkehr mit bestimmten Bedarfsgegenständen Warnhinweise, sonstige warnende Aufmachungen, Sicher-

heitsvorkehrungen oder Anweisungen für das Verhalten bei Unglücksfällen vorzuschreiben;
9.   vorzuschreiben, daß

a)   der Gehalt an bestimmten Stoffen in bestimmten Bedarfsgegenständen,
b)   bei bestimmten Bedarfsgegenständen eine Beschränkung des Verwendungszwecks,
c)   (weggefallen)

kenntlich zu machen ist, sowie die Art der Kenntlichmachung zu regeln;

© "Juristische Praxis in den Life Sciences", 2007, ISBN 3-928383-26-4, BIOCOM AG



343

 § 32-37 – Vorläufiges Tabakgesetz – A.8

9a.  die Verwendung bestimmter Bedarfsgegenstände von einer Zulassung abhängig zu machen und das Verfahren 
der Zulassung zu regeln;

9b.  Art und Umfang der Kennzeichnung von Bedarfsgegenständen zu regeln und dabei insbesondere die Angabe 
der Bezeichnung sowie Angaben über den Hersteller oder den für das Inverkehrbringen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes Verantwortlichen vorzuschreiben;

10. u. 11. (weggefallen)
12. vorzuschreiben, daß bestimmte Bedarfsgegenstände nur mit einem Begleitpapier in den Verkehr gebracht 

werden dürfen, sowie die Einzelheiten über Inhalt, Form und Ausgestaltung des Begleitpapiers zu bestim-
men.

 (2) Bedarfsgegenstände, die einer nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 oder 5 erlassenen Rechtsverordnung nicht ent-
sprechen, dürfen gewerbsmäßig nicht in den Verkehr gebracht werden.

 (3) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 bedürfen des Einvernehmens mit den Bundesministerien für Wirtschaft 
und Arbeit, für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

§§ 33 u. 34 (weggefallen)

§ 35 Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht eine amtliche Sammlung 
von Verfahren zur Probenahme und Untersuchung von Tabakerzeugnissen (Erzeugnisse im Sinne dieses 
Gesetzes). Die Verfahren werden unter Mitwirkung von Sachkennern aus den Bereichen der Überwachung, 
der Wissenschaft und der beteiligten Wirtschaft festgelegt. Die Sammlung ist laufend auf dem neuesten Stand 
zu halten.

§ 36 Ausnahmeermächtigungen für Krisenzeiten
 (1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ausnahmen 
von den Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
zuzulassen, wenn die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung mit Erzeugnissen im Sinne dieses 
Gesetzes sonst ernstlich gefährdet wäre. Satz 1 gilt nicht für die Verbote des § 22. Ausnahmen von dem 
Verbot des § 13 bedürfen zusätzlich des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung.

 (2) Die Geltungsdauer von Rechtsverordnungen nach Absatz 1 ist zu befristen.

§ 37 Zulassung von Ausnahmen
 (1) Von den Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
können im Einzelfall auf Antrag Ausnahmen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 zugelassen werden. Satz 1 gilt 
nicht für die Verbote des § 22.

 (2) Ausnahmen dürfen nur zugelassen werden für das Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von 
Tabakerzeugnissen unter amtlicher Beobachtung, sofern Ergebnisse zu erwarten sind, die für eine Änderung 
oder Ergänzung der Vorschriften über Tabak von Bedeutung sein können; dabei sollen die schutzwürdigen 
Interessen des Einzelnen sowie alle Faktoren, die die allgemeine Wettbewerbslage des Industriezweiges be-
einflussen können, angemessen berücksichtigt werden.
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 (3) Ausnahmen dürfen nur zugelassen werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Gefahr 
für die menschliche Gesundheit nicht zu erwarten ist. Ausnahmen dürfen nicht zugelassen werden in den Fällen 
des Absatzes 2 von den Vorschriften über ausreichende Kenntlichmachung.

 (4) Zuständig für die Zulassung von Ausnahmen nach Absatz 2 ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

 (5) Die Zulassung einer Ausnahme nach Absatz 2 ist auf längstens drei Jahre zu befristen. Sie kann auf Antrag 
dreimal um jeweils längstens drei Jahre verlängert werden, sofern die Voraussetzung für die Zulassung fortdau-
ert.

 (6) Die Zulassung einer Ausnahme kann jederzeit aus wichtigem Grund widerrufen werden. Hierauf ist bei der 
Zulassung hinzuweisen.

 (7) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates in 
den Fällen des Absatzes 2 Vorschriften über das Verfahren von Ausnahmen, insbesondere über Art und Umfang 
der vom Antragsteller beizubringenden Nachweise und sonstige Unterlagen sowie über die Veröffentlichung von 
Anträgen oder erteilten Ausnahmen zu erlassen.

 (8) (weggefallen)

§ 38 Rechtsverordnungen in Dringlichkeitsfällen
 (1) Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz können bei Gefahr im Verzuge oder, wenn ihr unverzügliches 
Inkrafttreten zur Durchführung von Rechtsakten der Organe der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist, 
ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden.

 (2) Das Bundesministerium kann ferner ohne Zustimmung des Bundesrates Rechtsverordnungen nach § 13 
Abs. 2 und § 14 Abs. 2 ändern, falls unvorhergesehene gesundheitliche Bedenken eine sofortige Änderung dieser 
Rechtsverordnung erfordern.

 (3) Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen nicht des Einvernehmens mit den jeweils zu be-
teiligenden Bundesministerien. Die Rechtsverordnungen treten spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten 
außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.

 (4) Rechtsverordnungen in den Fällen der Absätze 1 und 2 können abweichend von § 1 des Gesetzes über 
die Verkündung von Rechtsverordnungen auch im elektronischen Bundesanzeiger *) verkündet werden. Auf 
Rechtsverordnungen, die im elektronischen Bundesanzeiger verkündet werden, ist unter Angabe der Stelle ihrer 
Veröffentlichung und des Tages ihres Inkrafttretens nachrichtlich im Bundesgesetzblatt und im Bundesanzeiger 
hinzuweisen.

§ 38a Rechtsverordnungen zur Angleichung an Gemeinschaftsrecht
 (1) Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz können auch zum Zwecke der Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft erlassen werden, soweit dies zur 
Durchführung von Rechtsakten der Organe der Europäischen Gemeinschaft, die Sachbereiche dieses Gesetzes 
betreffen, erforderlich ist.

 (2) Das Bundesministerium kann ferner Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz, die ausschließlich der 
Umsetzung verbindlicher technischer Vorschriften aus Rechtsakten der Organe der Europäischen Gemeinschaft 
dienen, ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen.
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§ 39 Anhörung von Sachkennern
Vor Erlaß von Verordnungen nach diesem Gesetz soll ein jeweils auszuwählender Kreis von Sachkennern aus der 
Wissenschaft, der Verbraucherschaft und der beteiligten Wirtschaft gehört werden. Dies gilt nicht für Verordnun-
gen nach den §§ 38, 44 und 48.

§ 40 Zuständigkeit für die Überwachung
 (1) Die Zuständigkeit für die in diesem Gesetz bezeichneten Überwachungsmaßnahmen richtet sich nach 
Landesrecht. § 48 bleibt unberührt.

 (2) Im Bereich der Bundeswehr obliegt der Vollzug dieses Gesetzes bei der Überwachung des Verkehrs mit 
Erzeugnissen im Sinne dieses Gesetzes, insbesondere in den Verpflegungseinrichtungen und Kantinen, den zu-
ständigen Stellen und Sachverständigen der Bundeswehr.

 (3) Die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden und Stellen des Bundes und der Länder 
haben sich gegenseitig
1.   die für den Vollzug des Gesetzes zuständigen Stellen und Sachverständigen mitzuteilen und
2.   bei Zuwiderhandlungen und bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des Lebensmittelrechts 

für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich unverzüglich zu unterrichten und bei der Ermittlungstätigkeit ge-
genseitig zu unterstützen.

 (4) Die zuständigen Behörden
1.  erteilen der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates auf begründetes Ersuchen Auskünfte und 

übermitteln die erforderlichen Urkunden und Schriftstücke, um ihr die Überwachung der Einhaltung der 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen,

2.   überprüfen alle von der ersuchenden Behörde eines anderen Mitgliedstaates mitgeteilten Sachverhalte und 
teilen ihr das Ergebnis der Prüfung mit.

 (5) Die zuständigen Behörden teilen den zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaates alle Tatsachen 
und Sachverhalte mit, die für die Überwachung der Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften in diesem 
Mitgliedstaat erforderlich sind, insbesondere bei Zuwiderhandlungen und bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen 
gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften.

 (6) Die zuständigen Behörden können, soweit dies zur Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Anforderungen 
erforderlich oder durch Rechtsakte der Organe der Europäischen Gemeinschaft vorgeschrieben ist, Daten, die 
sie im Rahmen der Überwachung gewonnen haben, den zuständigen Behörden anderer Länder, des Bundes oder 
anderer Mitgliedstaaten oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaft mitteilen.

 (7) Auskünfte, Mitteilungen und Übermittlung von Urkunden und Schriftstücken über lebensmittelrechtliche 
Kontrollen nach den Absätzen 4 bis 6 erfolgen, sofern sie andere Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum betreffen, an die Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

 (8) (weggefallen)

§ 41 Durchführung der Überwachung

 (1) Die Beachtung der Vorschriften über den Verkehr mit Erzeugnissen im Sinne dieses Gesetzes ist durch die 
zuständigen Behörden zu überwachen. Sie haben sich durch regelmäßige Überprüfungen und Probennahmen 
davon zu überzeugen, daß die Vorschriften eingehalten werden.
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 (2) Die Überwachung ist durch fachlich ausgebildete Personen durchzuführen. Das Bundesministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die fachlichen Anfor-
derungen zu erlassen, die an diese Personen zu stellen sind, soweit sie nicht wissenschaftlich ausgebildet sind.
 
 (3) Soweit es zur Durchführung der Vorschriften über den Verkehr mit Erzeugnissen im Sinne dieses Gesetzes 
erforderlich ist, sind die mit der Überwachung beauftragten Personen, bei Gefahr im Verzug auch alle Beamten 
der Polizei, befugt,
1.   Grundstücke und Betriebsräume, in oder auf denen Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes gewerbsmäßig her-

gestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, sowie die dazugehörigen Geschäftsräume während 
der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeit zu betreten;

2.   zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
a)   die in Nummer 1 bezeichneten Grundstücke und Räume auch außerhalb der dort genannten Zeiten,
b)   Wohnräume der nach Nummer 4 zur Auskunft Verpflichteten

zu betreten; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt;
3.   alle geschäftlichen Schrift- und Datenträger, insbesondere Aufzeichnungen, Frachtbriefe, Herstellungsbe-

schreibungen und Unterlagen über die bei der Herstellung verwendeten Stoffe, einzusehen und hieraus 
Abschriften oder Auszüge anzufertigen sowie Einrichtungen und Geräte zur Beförderung von Erzeugnissen 
im Sinne dieses Gesetzes zu besichtigen;

4.   von natürlichen und juristischen Personen und nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen alle erforder-
lichen Auskünfte, insbesondere solche über die Herstellung, die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe und 
deren Herkunft zu verlangen.

 (3a) (weggefallen)

 (4) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus-
setzen würde.

 (5) (weggefallen)

§ 42 Probenahme
 (1) Soweit es zur Durchführung der Vorschriften über den Verkehr mit Erzeugnissen im Sinne dieses Geset-
zes erforderlich ist, sind die mit der Überwachung beauftragten Personen und die Beamten der Polizei befugt, 
gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Auswahl zum Zweck der Untersuchung zu fordern oder zu 
entnehmen. Ein Teil der Probe oder, sofern die Probe nicht oder ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks 
nicht in Teile von gleicher Beschaffenheit teilbar ist, ein zweites Stück der gleichen Art und von demselben 
Hersteller wie das als Probe entnommene ist zurückzulassen. Der Hersteller kann auf die Zurücklassung einer 
Probe verzichten.

 (2) Zurückzulassende Proben sind amtlich zu verschließen oder zu versiegeln. Sie sind mit dem Datum der 
Probenahme und dem Datum des Tages zu versehen, nach dessen Ablauf der Verschluß oder die Versiegelung als 
aufgehoben gelten.

 (3) Für Proben, die im Rahmen der amtlichen Überwachung nach diesem Gesetz entnommen werden, wird 
grundsätzlich keine Entschädigung geleistet. Im Einzelfall ist eine Entschädigung bis zur Höhe des Verkaufsprei-
ses zu leisten, wenn andernfalls eine unbillige Härte eintreten würde.
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 (4) Die Befugnis zur Probenahme erstreckt sich auch auf Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes, die auf 
Märkten, Straßen oder öffentlichen Plätzen oder im Reisegewerbe in den Verkehr gebracht werden oder die vor 
Abgabe an den Verbraucher unterwegs sind.

§ 43 Duldungs- und Mitwirkungspflichten
Die Inhaber der in § 41 bezeichneten Grundstücke, Räume, Einrichtungen und Geräte und die von ihnen 
bestellten Vertreter sowie Personen, die Erzeugnisse nach Maßgabe des § 42 Abs. 4 in den Verkehr bringen, 
sind verpflichtet, die Maßnahmen nach den §§ 41 und 42 zu dulden und die in der Überwachung tätigen 
Personen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen, insbesondere ihnen auf Verlangen die Räume, 
Einrichtungen und Geräte zu bezeichnen, Räume und Behältnisse zu öffnen und die Entnahme der Proben 
zu ermöglichen.

§ 43a Außenverkehr
Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften obliegt dem Bundesministerium. Es kann diese Befugnis durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates auf das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit oder 
mit Zustimmung des Bundesrates auf die zuständigen obersten Landesbehörden übertragen. Ferner kann 
es im Einzelfall im Benehmen mit der zuständigen obersten Landesbehörde dieser die Befugnis übertra-
gen. Die obersten Landesbehörden können die Befugnisse nach den Sätzen 2 und 3 auf andere Behörden 
übertragen.

§ 44 Ermächtigungen
 (1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, um eine einheitliche Durchführung der Überwachung zu för-
dern, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
1.   Vorschriften über

a)   die personelle, apparative und sonstige technische Mindestausstattung von Untersuchungsanstalten,b)   
die Voraussetzungen für die Zulassung privater Sachverständiger, die zur Untersuchung von amtlich 
zurückgelassenen Proben befugt sind,

zu erlassen;
2.   Vorschriften über Verfahren zur Probenahme und Untersuchung von Erzeugnissen im Sinne dieses Gesetzes 

zu erlassen und die Verkehrsfähigkeit einer gleichartigen Partie von bestimmten Bedarfsgegenständen vom 
Ergebnis der Stichprobenuntersuchung dieser Partie abhängig zu machen.

 (2) (weggefallen)

§ 45 (weggefallen)

§ 46 Landesrechtliche Bestimmungen
Die Länder können zur Durchführung der Überwachung weitere Vorschriften erlassen.

§ 46a Gebühren
 (1) Für nach diesem Gesetz und auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen vorzunehmende 
Amtshandlungen, die
1.  i n die Zuständigkeit der Länder fallen,
2.   über die allgemeinen Überwachungsmaßnahmen hinausgehen und
3.   zur Durchführung von Rechtsakten der Organe der Europäischen Gemeinschaft erforderlich sind,
werden kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben.
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 (2) Die nach Absatz 1 kostenpflichtigen Tatbestände werden durch Landesrecht bestimmt. Die Gebühren sind 
nach Maßgabe der von den Organen der Europäischen Gemeinschaft erlassenen Rechtsakte zu bemessen. Für 
Amtshandlungen, die auf besonderen Antrag außerhalb der normalen Öffnungszeiten vorgenommen werden, 
kann eine Vergütung verlangt werden.

§ 46b Unmittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht
Die §§ 40 bis 46a finden auch Anwendung auf die Überwachung von Erzeugnissen im Sinne dieses Gesetzes, 
soweit sie Vorschriften in unmittelbar geltenden Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft unterliegen, die in 
diesem Gesetz geregelte Sachbereiche betreffen.

§ 47 Verbringungsverbote
 (1) Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes, die nicht den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden lebens-
mittelrechtlichen Bestimmungen entsprechen, dürfen nicht in das Inland verbracht werden. Dieses Verbot steht 
der zollamtlichen Abfertigung nicht entgegen, soweit sich aus den auf § 49 gestützten Rechtsvorschriften über die 
Einfuhr oder das Verbringen der in Satz 1 genannten Erzeugnisse nichts anderes ergibt.

 (2) Absatz 1 Satz 1 gilt unbeschadet der § 30 nicht für
1.   die Beförderung von Waren unter zollamtlicher Überwachung und die Lagerung von Waren in Zolllagern, 

Freilagern oder Lagern in Freizonen,
2.   die Veredelung und Umwandlung von Waren, solange sich die Waren unter zollamtlicher Überwachung 

befinden,
3.   Waren, die für das Oberhaupt eines auswärtigen Staates oder seines Gefolges verbracht werden und zum 

Gebrauch oder Verbrauch während seines Aufenthaltes im Geltungsbereich dieses Gesetzes bestimmt sind,
4.   Waren, die für diplomatische oder konsularische Vertretungen bestimmt sind,
5.   Waren, soweit sie für wissenschaftliche Zwecke, für Messen, Ausstellungen oder ähnliche Veranstaltungen 

bestimmt sind und der Bedarf von der zuständigen Landesbehörde anerkannt ist,
6.   Waren, die als Reisebedarf verbracht werden, soweit es sich um Mengen handelt, für die Eingangsabgaben 

nicht zu erheben sind,
7.   Waren, die in Verkehrsmitteln mitgeführt werden und ausschließlich zum Verbrauch der durch diese Ver-

kehrsmittel beförderten Personen bestimmt sind,
8.   Waren in privaten Geschenksendungen, soweit sie zum eigenen Gebrauch oder Verbrauch des Empfängers 

bestimmt sind, sowie Waren als Geschenke im öffentlichen Interesse,
9.   Warenmuster und -proben in geringen Mengen,
10.  Waren als Übersiedlungsgut oder Heiratsgut in Mengen, die üblicherweise als Vorrat gehalten werden,
11. Waren, die auf Seeschiffen zum Verbrauch auf hoher See bestimmt waren und an Bord des Schiffes ver-

braucht werden.

 (3) Waren im Sinne des Absatzes 2 Nr. 2 unterliegen den Vorschriften nach § 50 Abs. 3. Für diese Waren 
können Regelungen nach § 49 getroffen werden.

§ 47a Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens         
          über den Europäischen Wirtschaftsraum
 (1) Abweichend von § 47 Abs. 1 Satz 1 dürfen Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt und rechtmäßig in den Verkehr gebracht werden oder 
die aus einem Drittland stammen und sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig im Verkehr 
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befinden, in das Inland verbracht und hier in den Verkehr gebracht werden, auch wenn sie den in der Bun-
desrepublik Deutschland geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht entsprechen. Satz 1 gilt nicht 
für Erzeugnisse, die
1.   den Verboten der § 30 nicht entsprechen oder
2.   anderen zum Schutz der Gesundheit erlassenen Rechtsvorschriften nicht entsprechen, soweit nicht die 

Verkehrsfähigkeit der Erzeugnisse in der Bundesrepublik Deutschland nach Absatz 2 durch eine Allgemein-
verfügung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im Bundesanzeiger bekannt-
gemacht worden ist.

 (2) Allgemeinverfügungen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 werden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erlassen, soweit 
nicht zwingende Gründe des Gesundheitsschutzes entgegenstehen. Sie sind von demjenigen zu beantragen, der 
die Erzeugnisse in das Inland zu verbringen beabsichtigt. Bei der Beurteilung der gesundheitlichen Gefahren 
eines Erzeugnisses sind die Erkenntnisse der internationalen Forschung sowie bei Lebensmitteln die Ernährungs-
gewohnheiten in der Bundesrepublik Deutschland zu berücksichtigen. Allgemeinverfügungen nach Satz 1 wirken 
zugunsten aller Einführer der betreffenden Erzeugnisse aus Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.
 
 (3) Dem Antrag sind eine genaue Beschreibung des Erzeugnisses sowie die für die Entscheidung erforderli-
chen verfügbaren Unterlagen beizufügen. Über den Antrag ist in angemessener Frist zu entscheiden. Sofern in-
nerhalb von 90 Tagen eine endgültige Entscheidung über den Antrag noch nicht möglich ist, ist der Antragsteller 
über die Gründe zu unterrichten.
 
 (4) (weggefallen)

§ 47b Vorübergehende Verbringungsverbote
Die zuständigen Behörden dürfen die Einfuhr oder das sonstige Verbringen von Erzeugnissen im Sinne dieses 
Gesetzes in das Inland im Einzelfall vorübergehend verbieten oder beschränken, wenn
1.   die Mitgliedstaaten von der Kommission hierzu ermächtigt worden sind und dies das Bundesministerium im 

Bundesanzeiger bekanntgemacht hat oder
2.   Tatsachen vorliegen, die darauf schließen lassen, daß die Erzeugnisse geeignet sind, die menschliche Ge-

sundheit zu gefährden.

§ 48 Mitwirkung von Zolldienststellen
(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von ihm bestimmten Zolldienststellen wirken bei der Überwa-
chung des Verbringens von Erzeugnissen im Sinne dieses Gesetzes in den oder aus dem Geltungsbereich dieses 
Gesetzes oder der Durchfuhr mit. Die genannten Behörden können
1.  Sendungen der in Satz 1 genannten Art sowie deren Beförderungsmittel, Behälter, Lade- und Verpackungs-

mittel bei dem Verbringen in den oder aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes oder der Durchfuhr zur 
Überwachung anhalten;

2.  den Verdacht von Verstößen gegen Verbote und Beschränkungen dieses Gesetzes oder der nach diesem Gesetz 
erlassenen Rechtsverordnungen, der sich bei der Abfertigung ergibt, den zuständigen Verwaltungsbehörden 
mitteilen;

3.  in den Fällen der Nummer 2 anordnen, daß die Sendungen der in Satz 1 genannten Art auf Kosten und Ge-
fahr des Verfügungsberechtigten einer für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Behörde vorgeführt 
werden.

 (2) Das Bundesministerium der Finanzen regelt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten des Verfahrens nach Absatz 1. Es kann dabei 
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insbesondere Pflichten zu Anzeigen, Anmeldungen, Auskünften und zur Leistung von Hilfsdiensten sowie zur 
Duldung der Einsichtnahme in Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen und zur Duldung von Besichtigungen 
und von Entnahmen unentgeltlicher Proben vorsehen.

§ 49 Ermächtigungen 
 (1) Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zum Schutz des Verbrauchers erforderlich 
ist, die Einfuhr oder das sonstige Verbringen von Erzeugnissen im Sinne dieses Gesetzes in das Inland, auch in 
Fällen des § 47 Abs. 2,
1.  zu verbieten oder zu beschränken,
2.  abhängig zu machen von

a)  der Registrierung, Erlaubnis oder Zulassung von Betrieben, in denen die Erzeugnisse hergestellt oder 
behandelt werden, und die Einzelheiten hierfür festzulegen,

b)  der Anmeldung oder Vorführung bei der zuständigen Behörde und die Einzelheiten hierfür, insbesondere 
über die Bestimmung der Erzeugnisse, festzulegen,

c)  einer Dokumenten- und Nämlichkeitsprüfung und einer Warenuntersuchung und deren Einzelheiten, 
insbesondere deren Häufigkeit, festzulegen,

d)   der Beibringung eines amtlichen Untersuchungszeugnisses oder einer amtlichen Gesundheitsbescheini-
gung oder der Vorlage einer vergleichbaren Urkunde,

e)   dem Mitführen einer amtlichen Bescheinigung und deren Verwendung über Art, Umfang oder Ergebnis 
der in Buchstabe c bezeichneten, durchgeführten Überprüfungen und Untersuchung,

f)   der Festlegung bestimmter Lagerungszeiten und von Mitteilungspflichten über deren Einhaltung sowie 
über den Verbleib der Erzeugnisse;

dabei kann vorgeschrieben werden, dass die Dokumenten- und Nämlichkeitsprüfung, die Warenuntersuchung 
sowie die Anmeldung oder Vorführung in oder bei einer Grenzkontrollstelle oder Grenzeingangsstelle unter 
Mitwirkung einer Zolldienststelle vorzunehmen sind. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe e und f kann 
das Nähere über Art, Form und Inhalt der Nachweise, über das Verfahren ihrer Erteilung oder die Dauer ihrer 
Geltung und Aufbewahrung geregelt werden. Soweit die Einhaltung von Rechtsverordnungen nach § 9 Abs. 4 
betroffen ist, tritt an die Stelle des Bundesministeriums das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit den in § 9 Abs. 4 Satz 2 genannten Bundesministerien.

 (2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann angeordnet werden, daß bestimmte Lebensmittel nur über 
bestimmte Zolldienststellen, Grenzkontrollstellen, Grenzein- oder -übergangsstellen oder andere amtliche Stellen 
eingeführt oder in das Inland verbracht werden dürfen. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit gibt die in Satz 1 genannten Stellen im Bundesanzeiger bekannt, im Falle der Zolldienststellen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, soweit nicht in Rechtsakten der Europäischen Union eine 
Bekanntgabe durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften vorgesehen ist . Das Bundesministerium 
der Finanzen kann die Erteilung des Einvernehmens nach Satz 2 auf Mittelbehörden seines Geschäftsbereichs 
übertragen.
 
 (3) Das Bundesministerium wird ferner ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit es zum Schutz des Verbrauchers 
erforderlich ist,
1.   die Durchfuhr von Erzeugnissen im Sinne dieses Gesetzes sowie deren Lagerung in Zolllagern, Freilagern 

oder in Lagern in Freizonen abhängig zu machen von
a)   einer Erlaubnis der zuständigen Behörde,
b)   Anforderungen an die Beförderung und Lagerung im Inland,
c)   der Ausfuhr, auch innerhalb bestimmter Fristen, über bestimmte Grenzkontrollstellen und die Einzelhei-

ten hierfür festzulegen,
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d)   einer Ausfuhrkontrolle unter Mitwirkung einer Zolldienststelle,
e)  einer Anerkennung der Zolllager, Freilager oder Lager in Freizonen durch die zuständige Behörde;

in den Fällen der Buchstaben a und b kann das Nähere über Art, Form und Inhalt der Nachweise, über das Ver-
fahren ihrer Erteilung oder die Dauer ihrer Geltung und Aufbewahrung geregelt werden;
2.   für die Durchfuhr Vorschriften nach Absatz 1 zu erlassen.

§ 50 Ausfuhr
 (1) Auf Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes, die zur Lieferung in das Ausland bestimmt sind, finden die Vor-
schriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen Anwendung, soweit 
nicht für die jeweiligen Erzeugnisse im Bestimmungsland abweichende Anforderungen gelten und die Erzeug-
nisse diesen Anforderungen entsprechen. Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat derjenige, der Erzeugnisse 
der in Satz 1 genannten Art, welche zur Lieferung in das Ausland bestimmt sind und den Vorschriften dieses 
Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen nicht entsprechen, herstellt oder in 
den Verkehr bringt, durch geeignete Mittel glaubhaft zu machen, daß die Erzeugnisse den im Bestimmungsland 
geltenden Anforderungen entsprechen.

 (2) Werden in das Inland verbrachte Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes auf Grund dieses Gesetzes oder der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen beanstandet, so können sie abweichend von Absatz 
1 zur Rückgabe an den Lieferanten aus dem Inland verbracht werden. Unberührt bleiben zwischenstaatliche 
Vereinbarungen, denen die gesetzgebenden Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes zugestimmt haben, 
sowie Rechtsakte der Organe der Europäischen Gemeinschaft. Satz 1 gilt nicht für Erzeugnisse, die den Verboten 
der §§ 8, 24 oder 30 nicht entsprechen.

 (3) Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes, die nach Maßgabe des Absatzes 1 den in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht entsprechen, müssen von Erzeugnissen, die 
für das Inverkehrbringen in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt sind, getrennt gehalten und kenntlich 
gemacht werden.

 (4) Die Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
finden mit Ausnahme der § 30 auf Erzeugnisse im Sinne dieses Gesetzes, die für die Ausrüstung von Seeschiffen 
bestimmt sind, keine Anwendung.

 (5) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1.   weitere Vorschriften dieses Gesetzes sowie auf Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsverordnungen auf 

Erzeugnisse, die für die Ausrüstung von Seeschiffen bestimmt sind, für anwendbar zu erklären, soweit es zum 
Schutz des Verbrauchers erforderliche ist,

2.   abweichende oder zusätzliche Vorschriften für Erzeugnisse zu erlassen, die für die Ausrüstung von Seeschif-
fen bestimmt sind, soweit es mit dem Schutz des Verbrauchers vereinbar ist,

3.   die Registrierung von Betrieben, die Seeschiffe ausrüsten, vorzuschreiben, soweit es zum Schutz des Verbrau-
chers erforderlich ist; 

§ 129 Abs. 3 gilt entsprechend.

 (6) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, 
soweit es zur Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften im Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes erforderlich ist, das Verbringen von Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen oder von Erzeugnis-
sen im Sinne dieses Gesetzes in andere Mitgliedstaaten oder andere Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder in Drittländer zu verbieten oder zu beschränken.

© "Juristische Praxis in den Life Sciences", 2007, ISBN 3-928383-26-4, BIOCOM AG



352

A.8 – Vorläufiges Tabakgesetz – § 51-52 

§ 51 Straftaten
 (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. bis 4. (weggefallen)
5.   entgegen § 30 Nr. 1 Bedarfsgegenstände herstellt oder behandelt oder entgegen § 30 Nr. 2 Gegenstände oder 

Mittel als Bedarfsgegenstände in den Verkehr bringt oder
6.   einer nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 für Bedarfsgegenstände zum Schutz der Gesundheit erlassenen Rechts-

verordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist, 
oder entgegen § 32 Abs. 2 Bedarfsgegenstände in den Verkehr bringt, die einer nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
erlassenen Rechtsverordnung nicht entsprechen.

 (1a) (weggefallen)

 (2) Der Versuch ist strafbar.

 (3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen
1.   die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen gefährdet,
2.  einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Schädigung an Körper oder Gesundheit bringt 

oder
3.   aus grobem Eigennutz für sich oder einen anderen Vermögensvorteile großen Ausmaßes erlangt.

 (4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft.

§ 52 Straftaten
 (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. bis 4. (weggefallen)
5.   entgegen § 13 Abs. 1 Nr. 1 eine nicht zugelassene Bestrahlung anwendet, entgegen § 13 Abs. 1 Nr. 2 Tabaker-

zeugnisse in den Verkehr bringt oder einer nach § 13 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist,

6.   entgegen § 14 Abs. 1 Tabakerzeugnisse, in oder auf denen Pflanzenschutz- oder sonstige Mittel oder deren 
Abbau- oder Reaktionsprodukte vorhanden sind, in den Verkehr bringt oder einer nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe b oder Nr. 2 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Strafvorschrift verweist,

7.   (weggefallen)
8.   entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 die Anwendung einer Bestrahlung nicht kenntlich macht oder einer nach § 16 

Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist,

9.   entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 1 Tabakerzeugnisse oder entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 2 Lebensmittel ohne ausreichen-
de Kenntlichmachung in den Verkehr bringt oder

10. entgegen § 17 Abs. 1 Nr. 5 Tabakerzeugnisse unter einer irreführenden Bezeichnung, Angabe oder Aufma-
chung in den Verkehr bringt oder mit einer irreführenden Darstellung oder Aussage wirbt,

11. (weggefallen)
12. einer vollziehbaren Anordnung nach § 41a Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1 oder 3 zuwider-

handelt,
13. einer nach § 50 Abs. 6 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbe-

stand auf diese Strafvorschrift verweist.
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 (2) Ebenso wird bestraft, wer
1.   entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 1 bei dem Herstellen von Tabakerzeugnissen nicht zugelassene Stoffe verwendet, 

einer nach § 20 Abs. 3 oder einer nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c oder g oder nach § 21 Abs. 1 Nr. 
2 Buchstabe b und c erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Strafvorschrift verweist, oder Tabakerzeugnisse entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 2 oder § 21 Abs. 2 
oder Stoffe entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 3 in den Verkehr bringt oder

2. bis 9. (weggefallen)
10.  einer nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 oder 5 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen be-

stimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist, oder entgegen § 32 Abs. 2 Bedarfsgegenstände in den 
Verkehr bringt die einer nach § 32 Abs. 1 Nr. 5 erlassenen Rechtsverordnung nicht entsprechen.

11. (weggefallen)

§ 53 Ordnungswidrigkeiten
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 52 Abs. 1 Nr. 5 bis 10 oder Abs. 2 bezeichneten Handlungen 
fahrlässig begeht.

 (2) Ordnungswidrig handelt auch,
1.   wer vorsätzlich oder fahrlässig

a)   (weggefallen)
b)   (weggefallen)
c)   einer Vorschrift des § 22 Abs. 1 oder 2 Satz 1 oder einer Rechtsverordnung nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 

Buchstabe d bis f, i oder j oder § 22 Abs. 3 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder

d)   einer Rechtsverordnung nach § 32 Abs. 1 Nr. 7, 8, 9 Buchstabe a oder b oder Nr. 9a zuwiderhandelt, 
soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist;

e)   (weggefallen)
f)   (weggefallen)
g)   einer nach § 50 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen 

bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist;
2.  (weggefallen)

 (3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 54 Ordnungswidrigkeiten
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1., 2., 2a. (weggefallen)
3.  einer nach § 32 Abs. 1 Nr. 9b oder 12 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen 

bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
4.   dem Verbringungsverbot des § 47 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt,
5.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 47b oder § 48 Abs. 1 Nr. 3 zuwiderhandelt.

 (2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   einer nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 oder nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h erlassenen Rechtsverordnung zuwider-

handelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
2.   entgegen § 43 eine Maßnahme der Überwachung nach § 41 Abs. 3 Nr. 1, 2 oder 3 oder eine Probenahme 

nach § 42 Abs. 1 oder 4 nicht duldet, eine Auskunft nach § 41 Abs. 3 Nr. 4 nicht, nicht vollständig oder nicht 
richtig erteilt oder eine in der Überwachung tätige Personen nicht unterstützt,
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2a. (weggefallen)
3.   einer nach § 41b oder einer nach § 48 Abs. 2 oder einer nach § 49 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 

erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist,

4.   entgegen § 50 Abs. 3 Erzeugnisse nicht getrennt hält oder nicht kenntlich macht.

 (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 55 Einziehung
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 52 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 53 oder 54 bezieht, 
können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind anzuwenden.

§ 56 Straftaten
 (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer unmittelbar geltenden 
Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung, zu der 
die in § 51 Abs. 1 Nr. 6 genannten Vorschriften ermächtigen, oder einem in § 51 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 genannten 
Verbot entspricht, soweit eine Rechtsverordnung nach § 60 Nr. 1 für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Strafvorschrift verweist.

 (2) § 51 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

 (3) Wer in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft.

§ 57 Straftaten
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer unmittelbar geltenden Vorschrift 
in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft zuwiderhandelt, die inhaltlich
1.   einer Regelung, zu der die in

a)  (weggefallen)
b)  § 52 Abs. 1 Nr. 5 oder 8 oder Abs. 2 Nr. 1 oder 10 oder 2, 6, 7 oder 10,
c)  § 52 Abs. 1 Nr. 6
d)  (weggefallen)

genannten Vorschriften ermächtigen, oder
2.   einem in

a)  § 52 Abs. 1 Nr. 5 oder 8 bis 10 oder Abs. 2 Nr. 1 oder 10 oder
b)  § 52 Abs. 1 Nr. 6

genannten Gebot oder Verbot entspricht, soweit eine Rechtsverordnung nach § 60 auf diese Strafvorschrift 
verweist.

§ 58 Ordnungswidrigkeiten
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 57 bezeichnete Handlung fahrlässig begeht.
 
 (2) Ordnungswidrig handelt auch, wer
1.  vorsätzlich oder fahrlässig einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemein-

schaft zuwiderhandelt, die inhaltlich
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a)  einer Regelung, zu der die in § 53 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c oder d genannten Vorschriften ermächtigen, 
oder

b)  einem in § 53 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c genannten Gebot oder Verbot entspricht, soweit eine Rechtsver-
ordnung nach § 60 auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder

2.  (weggefallen)

 (3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

§ 59 Ordnungswidrigkeiten 
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechts-
akten der Europäischen Gemeinschaft zuwiderhandelt, die inhaltlich
1.   einer Regelung, zu der die in § 54 Abs. 1 Nr. 3 genannten Vorschriften ermächtigen, oder
2.  

a)  einer Regelung, zu der die in § 54 Abs. 2 Nr. 1 oder 3 genannten Vorschriften ermächtigen, oder
b)  einem in § 54 Abs. 2 Nr. 2 genannten Gebot oder Verbot

entspricht, soweit eine Rechtsverordnung nach § 60 auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 60 Ermächtigungen
Das Bundesministerium wird ermächtigt, soweit dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der Europäischen Ge-
meinschaft erforderlich ist, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Tatbestände zu 
bezeichnen, die
1.   als Straftat nach § 56 Abs. 1 oder § 57 zu ahnden sind oder
2.   als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 2 Nr. 1 oder § 59 Abs. 1 geahndet werden können.

§ 61 Einziehung
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 56 oder § 57 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 58 oder 59 
bezieht, können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten sind anzuwenden.
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Anhang EV
Auszug aus EinigVtr Anlage I Kap. X Sachgebiet E Abschnitt III

(BGBl. II 1990, 889, 1089)

 

Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden Maßgaben 
in Kraft:
1.   Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1945, 1946), zuletzt geändert 

durch § 20 des Milch- und Margarinegesetzes vom 25. Juli 1990 (BGBl. I S. 1471),
mit folgenden Maßgaben:

a)   In dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet dürfen Erzeugnisse abweichend von den Vorschriften 
des Gesetzes noch bis zum 31. Dezember 1992 hergestellt und in den Verkehr gebracht werden, sofern 
sie dem dort bisher geltenden Recht entsprechen. Dabei müssen abweichend von § 13 des Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetzes noch im Verkehr befindliche Erzeugnisse mit den Worten „bestrahlt“ 
oder „mit ionisierenden Strahlen behandelt“ kenntlich gemacht werden.

b)   Die in den in Artikel 1 Abs. 1 des Vertrages genannten Ländern und in dem Teil des Landes Berlin, in 
dem das Grundgesetz bisher nicht galt, zuständigen Stellen der Lebensmittelüberwachung stellen durch 
besondere Maßnahmen sicher, daß Erzeugnisse nach Buchstabe a nur in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet in den Verkehr gebracht werden.
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